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SATZUNG DES VEREINS DER FREUNDE UND FÖRDERER 
DER KINDERTAGESSTÄTTE "AUF DER BLUMENWIESE" 

OCKENHEIM 
 

 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 

1. Der Verein führt den Namen „Verein der Freunde und Förderer der 
Kindertagesstätte „Auf der Blumenwiese“ Ockenheim“ und soll in das 
Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung führt er den Zusatz 
„e.V.“ 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Ockenheim 
3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 
 
§ 2 Zweck des Vereins und Gemeinnützigkeit 
 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

2. Zweck des Vereins ist die Förderung der Kinder- und Jugendhilfe sowie die 
Erziehung und Volksbildung. Der Satzungszwecke wird verwirklicht durch: 

a. Erwerb und Materialen wie Bücher,  Spielzeuge, allg. pädagogische 
Hilfsmittel 

b. Förderung von Exkursionen, Wanderungen und Fahrten 
c. Förderung von Vorträgen und Lehrgängen 
d. Unterstützung der  pädagogischen Arbeit 

3. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch folgende 
Maßnahmen: 

a. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. 

b. Mittel des Vereins dürfen nur für Satzungszwecke verwendet werden. 
c. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
d. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins 

fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden. 

4. Bei Auflösung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 
an die Gemeinde Ockenheim, die es ausschließlich und unmittelbar für 
Zwecke der Kita Ockenheim zu verwenden hat. 

5. Alle Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig. 
 
 
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

 
1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden welche die in §2 

genannten Bestrebungen unterstützen. 
2. Die Mitgliedschaft erfolgt durch schriftliche Beitrittserklärung gegenüber dem 

Vorstand. 
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§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 
 

1. Die Mitgliedschaft endet durch Tod oder freiwilligen 
Austritt oder Ausschluss. 

2. Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 
Vorstand. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig. 

3. Durch Beschluss des Vorstandes kann ein Mitglied aus wichtigem Grund aus 
dem Verein ausgeschlossen werden, hierfür ist die einfache Mehrheit 
erforderlich. 

a. Gegen den Ausschluss kann innerhalb eines Monats Widerspruch 
eingelegt werden. Geschieht dies, ruhen die Mitgliedsrechte des 
Ausgeschlossenen bis zur endgültigen Entscheidung im Rahmen der 
nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung. 

4. Ein ausgeschlossenes oder ausgeschiedenes Mitglied kann geleistete 
Beiträge nicht zurückverlangen. 

 
 
§ 5 Mitgliedsbeiträge 
 

1. Die Vereinsmitglieder zahlen einen jährlichen Beitrag, dessen Mindesthöhe 
die Mitgliederversammlung durch Beitragsordnung festlegt. 

2. Außerdem können Spenden geleistet werden. 
 
 
§ 6 Organe des Vereins 
 
Organe des Vereins sind: 
 

1. die Mitgliederversammlung  
2. der Vorstand 

 
 
§ 7 Der Vorstand 
 

1. Der Vorstand des Vereins besteht aus mindestens sechs Personen, nämlich 

 dem Vorsitzenden 

 dem stellvertretenden Vorsitzenden 

 dem Schatzmeister  

 dem Schriftführer  

 dem 1. Beisitzer (stellv. Schatzmeister) 

 dem 2. Beisitzer (stellv. Schriftführer) 

 weitere Beisitzer sind möglich 
2. Der Vorstand sollte mindesten einen Vertreter/in des Elternausschusses der 

KiTa Blumenwiese beinhalten. 
3. Um den Kontakt/Austausch mit der KiTa Blumenwiese aufrecht zu erhalten 

bzw. sicherzustellen, wird die KiTa Leitung oder dessen Stellvertreter zu allen 
Sitzungen eingeladen und hat eine beratende Funktion. 

4. Sollte bei der Vorstandswahl  nicht mindestens sechs Personen zur Wahl 
aufgestellt sein, ist eine Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person 
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möglich. Jedoch ist die Vereinigung vom Vorsitzenden 
und stellvertretenden Vorsitzenden nicht möglich. 
 

5. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des 
Vorstands, darunter der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende, 
vertreten. 

 
 
§ 8 Die Zuständigkeit des Vorstands 
 

1. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten zuständig, soweit sie nicht durch die 
Satzung der Mitgliederversammlung zugewiesen sind. 

2. Er hat vor allem folgende Aufgaben: 
a. Vorbereitung (einschließlich Einberufung und Aufstellung der 

Tagesordnung) und Durchführung der Mitgliederversammlung 
b. Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
c. die Bestimmung darüber, ob und in welchem Umfang Veranstaltungen, 

Anschaffungen und sonstige Aktivitäten der KiTa Ockenheim in §2 
genannten Art gefördert werden 

d. die ordnungsgemäße Verwaltung des Vereinsvermögens 
e. Beschlussfassung über Aufnahme, Streichung und Ausschluss von 

Mitgliedern 
 
 
§ 9 Amtsdauer des Vorstands 
 

1. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei 
Jahren, vom Tag der Wahl an gerechnet, gewählt; er bleibt jedoch bis zur 
Neuwahl eines Vorstands im Amt.  

2. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen.  
3. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder.  
4. Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode aus, so wählt 

der Vorstand ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des 
Ausgeschiedenen. 

 
 
§ 10 Beschlussfassung des Vorstands 
 

1. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im allgemeinen in Vorstandssitzungen, 
die von dem Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden 
Vorsitzenden, schriftlich fernmündlich oder telegrafisch einberufen werden. In 
jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von einer Woche einzuhalten. Einer 
Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht.  

2. Die Vorstandssitzung leitet der Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der 
stellvertretende Vorsitzende.  

3. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder,  
darunter der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende anwesend 
sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters 
der Vorstandssitzung.  
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4. Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren 
und von Sitzungsleiter zu unterschreiben. Die 
Niederschrift soll Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die 
Namen der Teilnehmer, die gefassten Beschlüsse und das 
Abstimmungsergebnis enthalten. 

5. Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege gefasst werden, wenn 
alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der beschließenden Regelung 
erklären. 

 
 
§ 11 Die Mitgliederversammlung 
 

1. in der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied – auch ein Ehrenmitglied – 
eine Stimme. 

2. Die Mitgliederversammlung ist ausschließlich für folgende Angelegenheiten 
zuständig: 

a. Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands und 
Kassenprüferberichts 

b. Entlastung des Vorstands; 
c. Feststellung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrags; 
d. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands; 
e. Wahl der Kassenprüfer (2 Kassenprüfer, die auf 2 Jahre gewählt 

werden und keine Mitglieder des Vorstandes sein dürfen) 
f. Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung 

des Vereins 
g. Ernennung von Ehrenmitgliedern;  
h. Beschlussfassung über die Beschwerde gegen die Ablehnung des 

Aufnahmeantrags, sowie über die Berufung gegen einen 
Ausschließungsbeschluss des Vorstands. 

3. In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstands fallen, 
kann die Mitgliederversammlung Empfehlungen an den Vorstand beschließen. 
Der Vorstand kann seinerseits in Angelegenheiten seines 
Zuständigkeitsbereichs die Meinung der Mitgliederversammlung einholen. 

 
 
§ 12 Die Einberufung der Mitgliederversammlung 
 

1. Mindestens einmal im Jahr, möglichst im zweiten Quartal soll die ordentliche 
Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung 
einer Frist von zwei Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung 
einberufen durch Bekanntmachung im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Gau-
Algesheim einberufen. 

2. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. 
 
 
§ 13 Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
 

1. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung, 
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied 
geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den 
Leiter.  
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2. Bei den Wahlen kann die Versammlungsleitung für die 
Dauer des Wahlgangs und der vorhergehenden 
Diskussion einem Wahlausschuss übertragen werden. 

3. Der Protokollführer wird vom Versammlungsleiter bestimmt. Die Art der 
Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss 
schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der bei der Abstimmung 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dies beantragen. 

4. Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im allgemeinen mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben 
dabei außer Betracht. Zur Änderung der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von 
drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des Vereins 
eine solche von vier Fünfteln erforderlich. Eine Änderung des Zwecks des 
Vereins kann nur mit Zustimmung aller Mitglieder beschlossen werden.. 

5. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 
aufzunehmen, das vom jeweiligen Versammlungsleiter und dem 
Protokollführer zu unterzeichnen ist. Es soll folgende Feststellungen enthalten: 

a. Ort und Zeit der Versammlung,  
b. die Person des Versammlungsleiters und des Protokollführers,  
c. die Zahl der erschienenen Mitglieder,  
d. die Tagesordnung,  
e. die einzelnen Abstimmungsergebnisse  
f. die Art der Abstimmung.  
g. Bei Satzungsänderungen soll der genaue Wortlaut angegeben werden. 

Ergibt sich der genaue Wortlaut zu einer Satzungsänderung aus einer 
Anlage zum Protokoll, so muss auch die Anlage zum Protokoll vom 
Versammlungsleiter und vom Protokollführer unterzeichnet werden. 

 
 
§ 14 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung 
 

1. Jedes Mitglied kann spätestens eine Woche vor dem Tag der 
Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere 
Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Der 
Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die 
Tagesordnung entsprechend zu ergänzen.  

2. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der 
Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die 
Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrags ist eine Mehrheit von drei 
Viertel der abgegebenen Stimmen erforderlich. 

3. Satzungsänderungen können nicht nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt 
werden. 

 
 
§15 Außerordentliche Mitgliederversammlungen 
 

1. Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
einberufen.  

2. Diese muss einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert 
oder wenn die Einberufung von einem Drittel aller Mitglieder schriftlich unter 
Angabe des Zwecks und der Gründe zum Vorstand verlangt wird.  



SATZUNG – Version 15. Januar 2020  

6 
 

3. Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten 
die vorstehenden Bestimmungen entsprechend. 

 
 
§ 16 Auflösung des Vereins und Anfallberechtigung 
 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in 
§ 13 festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden.  

2. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der 
Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende gemeinsam 
vertretungsberechtigte Liquidatoren.  

3. Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der 
Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit 
verliert. 

 
 
§ 17 Datenschutz im Verein 
 

1. Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung 
der Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über 
persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein verarbeitet. 

2. Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen 
vorliegen, hat jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte: 

a. das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, 
b. das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 
c. das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO, 
d. das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-

GVO, 
e. das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO und 
f. das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO. 

3. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein 
Tätigen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als 
dem jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt 
zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht 
besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem 
Verein hinaus. 
 
 

Die vorstehende Satzung wurde in der Gründungsversammlung vom  
15. Januar 2020 errichtet. 
 
 
 
 


